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ZS-PARTNER SANITATSDIENST

Das Rettungswesen in ausserordentlichen Lagen

Die sanitiitsdienstliche
Katastrophenbewiiltigung im Schadenraum

Wir schreiben den 18. August im Jahr 2001.
Ein Tag wie jeder andere. In der Stadt herrscht
driickende, schwiile Hitze. Plotzlich ein leises
Zittern, kaum fishlbar und doch allgegenwiirtig
und bedngstigend. Es folgt ein dumpfes Grol-
len. Kirchenglocken erklingen in schrillen Dis-
sonanzen. Dann das Inferno, als wollte die
Erde aufbrechen. Hiiuser stirzen in sich zu-
sammen, iherall Schutt und Trimmer. Das
Erdbeben hat besonders den alten Stadtteil
heimgesucht. Genau 43 Sekunden hat es ge-
davert. Auf dem Zentralplatz ist die Zeitan-
zeige um 14.38 Uhr stehen geblieben. Jetzt ist
es unheimlich still in der Stadt. Nur ein kleines
Kind wimmert.

EDUARD REINMANN

Eine Horrorvision und doch ein Ereignis,
wie es in dieser oder anderer Form auch
bei uns geschehen konnte. Eine ausseror-
dentliche Lage ist eingetreten.

Wenn wir uns den Ablauf eines regional
begrenzten Grossereignisses, das fiir die
betreffende Region schon eine Katastro-
phe sein kann, vor Augen halten, so wer-
den die ersten Einsatzkréfte die ortliche
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Feuerwehr, sehr oft im organisierten Ver-
bund mit dem ortlichen Samariterverein
sowie der zu Hilfe gerufene, fiir die Region
zustdndige Rettungsdienst sein. Innerhalb
kiirzester Zeit muss sich aber der Kanton
mit seinen Mitteln einschalten, bezie-
hungsweise die iiberortliche Hilfe koordi-
nieren. Sobald nach einem Ereignis fiir die
Rettung der Patienten mehrere Rettungs-
dienste eingesetzt werden miissen, treten
Koordinationsprobleme auf. Dies insbe-
sondere, sobald ausserkantonale Hilfe
oder der Einsatz von Rettungseinheiten
des Zivilschutzes oder des Militirs not-
wendig werden. Viele dieser Probleme
sind heute noch bei weitem nicht tiberall
gelost.

— Eine klare hierarchische sanitdtsdienst-
liche Fiihrungsstruktur fehlt vielerorts.

— Der Patientenanfall ist so gross, dass
der zustéindige Notarzt, sofern iiber-
haupt vorhanden, von weiteren Arzten
unterstiitzt werden muss.

— Am Ereignisort ist eine Sanitétshilfs-
stelle zu errichten, fiir deren Betrieb
weitere Helfer notwendig sind.

— Es besteht ein erhohter Informations-
und Nachrichtenbedarf.

— Die Sanitétsnotrufzentrale benotigt
mehr Personal und einen drztlichen Be-
rater.

— Die Funkkommunikation zwischen den
sanitdtsdienstlichen Partnern ist nicht
spontan sichergestellt.

— Zusdtzlich ist mit regionalspezifischen
Problemen zu rechnen.

Die fiir den Sanitidtsdienst in ausserordent-

lichen Lagen vorgesehene verstdrkte part-

nerschaftliche Zusammenarbeit des of-
fentlichen Gesundheitswesens mit dem

Zivilschutz, den privaten Organisationen

und der Armee gibt ebenfalls noch einige

Probleme auf, die vor allem durch das 6f-

fentliche Gesundheitswesen zu lésen sind,

da ihm die Fiihrungsrolle zukommt. Der

Zivilschutz und die Armee sollen dank der

eingeleiteten Reformen wohl katastro-

phentauglich werden, doch darf man sich
davon im Bereich des Sanitdtsdienstes
nicht allzuviel versprechen. Diese Hilfe ist
grundsétzlich subsididr, setzt zeitverzo-
gert ein und bezieht sich nicht auf
schwerstverletzte Patienten, sondern vor
allem auf die Entlastung bereits versorgter

Patienten oder die Betreuung Leichtver-

letzter.

Zu berticksichtigen ist zudem die Ver-

schiedenheit der Strukturen im Gesund-

heitswesen der Kantone und der Umstand,
dass die im Katastrophenfall zu treffenden

Massnahmen in die Zustdndigkeit der

Kantone fallen. Aus diesem Grunde ist

Eine Harmonisierung
der Ausbildung

bei allen Partnern

ist gefragt.
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auch das Bundesamt fiir Zivilschutz der
Auffassung, dass die Organisation des Sa-
nitdtsdienstes fiir den Fall einer Katastro-
phe oder einer anderen Notlage Sache der
Kantone ist. Wohl ist die vom Zivilschutz
und der Armee zu erwartende Hilfe unbe-
strittenermassen sehr willkommen, ent-
bindet das offentliche Gesundheitswesen
aber keinesfalls von seiner Fithrungsver-
antwortung.

Modellvorstellungen

Unter diesen Aspekten hat der Interver-
band fiir Rettungswesen (IVR) die Bedarfs-
situation fiir das Rettungswesen in ausser-
ordentlichen Lagen analysiert und zuhan-
den der Schweizerischen Sanititsdirekto-
renkonferenz Losungsvorschlige erarbei-
tet. In seinem Bericht hat der IVR die per-
sonellen und materiellen Mittel sowie die
Organisationsstrukturen definiert. Gefor-
dert wird unter anderem eine hierarchisch
klar geregelte sanitdtsdienstliche Fiih-
rungsstruktur, ein flichendeckendes Netz
von operationellen Notrufzentralen 144,
ein eigenes, leistungsfihiges sanitéts-
dienstliches Kommunikations-, Nachrich-
ten- und Informationsnetz, eine einheitli-
che sanitdtsdienstliche Katastrophenein-

satztaktik mit klar definierten und vorbe-
reiteten Schnittstellen, kompatibles Ret-
tungsmaterial, bessere Ausbildung der
professionellen Retter und Koordination
der Ausbildung auf allen Stufen, einheitli-
che Basisausbildung der Arzte in Notfall-
medizin und Einsatztaktik in Zusammen-
arbeit mit Zivilschutz und Armee sowie ge-
zielte Weiterbildung bestimmter Helfer-
gruppen nach regionalen Bediirfnissen. Im
weiteren sind regionale Absprachen und
Planungen notwendig. Das Rettungswesen
ist im Baukastensystem so zu organisie-
ren, dass es vom Einzelunfall bis zum
Grossereignis, gestiitzt auf vorbereitete
Strukturen, einsatzfahig bleibt.

Die Schweizerische Sanitdtsdirektoren-
konferenz hat den Empfehlungen des IVR
anldsslich der Sitzung vom 17. Mai 1994 in
Lugano mit einer Anderung und zwei zu-
sétzlichen Prizisierungen zugestimmt.

Bei der Ausbildung ansetzen

Zentrales Problem beim Ereignis mit gros-
sem Patientenanfall ist eine gentigende
Anzahl nach einheitlichen Kriterien ausge-
bildete Helfer. Bei den Arzten stehen dabei
die erste adrztliche Hilfe und Basiskennt-
nisse der medizinischen Triage, aber auch

ein Grundwissen bezliglich Einsatztaktik
im Vordergrund. Bei Grossereignissen
kommt den Notédrzten eine Fiihrungsfunk-
tion zu. Diese Funktion kommt jedoch nur
dann optimal zum Tragen, wenn alle Be-
teiligten iiber ein gemeinsames Basiswis-
sen verfiigen. Da die Arzte auch als Aus-
bildner in der sanitdtsdienstlichen Laien-
ausbildung titig sind, ist mit der Harmoni-
sierung der Arzteausbildung zu beginnen.
Damit wird sich automatisch auch im Be-
reich der Laienausbildung die dringend
notwendige Harmonisierung einstellen.
Diese «Doktrin» ist einleuchtend, wenn
man weiss, dass ein Notfallpatient grund-
sitzlich immer die gleichen Bediirfnisse
hat. Somit haben sich die ersten drztlichen
Massnahmen am Patienten — mit den je-
weils vorhandenen Mitteln — auch immer
nach den gleichen Bediirfnissen auszu-
richten, ungeachtet dessen ob es sich um
einen intermedizinischen Notfall, einen
Verunfallten oder ein Katastrophenopfer
handelt. Die Ausbildung in Notfallmedizin
hat deshalb bei allen beteiligten Partnern
bei der Katastrophenintervention, namlich
Kantonen, Zivilschutz und Armee nach
gleichen Kriterien und Prioritdten zu erfol-
gen. Al

Ein sicherer Wert!

Unser Service-Team ist auch nach dem Kauf fiir Sie da!

Schweizer/|

Metallbau

Ernst Schweizer AG

8908 Hedingen
Telefon 01 763 61 11
Telefax 01 761 88 51

Der professionelle Schweizer-Service
garantiert die Werterhaltung unserer
Qualitatsprodukte. Wir warten Glasfalt-
wande, Fenster, Tiren, Briefkdsten
und Sonnenenergieanlagen. Ubrigens:
Die Sanierung von Zivilschutzanlagen
ist unsere Spezialitat.

Ihre Nummer fiir unseren Service:

Ziirich 01 763 62 92
Bern 031 3710145

Glasfaltwande, Wintergéarten,
Sonnenkollektoren,
Infoconcept’ Briefkdsten, Orio®,
Metall-Tlren / Fenster,
Metallfassaden.

ZIVILSCHUTZ 7-8/94 13



	Die sanitätsdienstliche Katastrophenbewältigung im Schadenraum

